
 

 

 
 
 

Erläuterung zum Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis 10-2008 
- Alle Klassen außer C-CE und D-DE - 

 
− Hinweise des Antrages beachten, z.B. Unterschrift nicht vergessen (unter 18 Jahren – 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

− � Die Bearbeitungszeit des Antrages beträgt 4 bis 6 Wochen. Planen Sie diese ein und 
geben Sie den Antrag rechtzeitig ab. Bei einigen Behörden kann gegen Aufschlaggebühr ein 
Eilantrag zur schnelleren Bearbeitung gestellt werden. Grundsätzlich sollte man hiervon jedoch 
nicht ausgehen. Erkundigen Sie sich in dringenden Fällen bei Ihrer zuständigen 
Führerscheinstelle nach Möglichkeit, Kosten und erzielbarer Verkürzung der 
Bearbeitungsdauer. 

− Es muss nur die erste Seite des Antrages ausgefüllt werden. Die Durchschlagbögen sind in den 
weißen Bogen zu legen. 

− � Der Antrag muss nicht mit Schreibmaschine ausgefüllt werden.   

− Mit dem ausgefüllten Antrag müssen Sie zum Einwohnermeldeamt, dieses bestätigt auf der 
Rückseite des Antrages ihren Wohnsitz. Alternativ können Sie sich vorab eine 
Meldebescheinigung ausstellen lassen und diese mit dem Antrag einreichen. 

− � Die angekreuzten Anlagen m ü s s e n vorliegen. 

− � Sie benötigen ab 30.10.08 ein neues biometrisches Passbild (frontal und 
neutraler Gesichtsausdruck). 

− � Sie benötigen einen Sehtest. (Augenarzt oder Optiker) 

− � Weiterhin benötigen Sie einen Nachweis über lebensrettende 
Sofortmaßnahmen oder Erste Hilfe (1-Tageskurs) nach § 19 Abs. 1 FeV. (Erwerb 
dieser Bescheinigung in jeder größeren Stadt bei den Trägern der Freien 
Wohlfahrt, z.B. ASB, DRK, Johanniter) 

− Mit dem ausgefüllten Antrag und den angekreuzten Anlagen in die 
Führerscheinstelle Ihrer Kreisverwaltung gehen und alles zusammen dort abgeben. 

− ��� Lassen Sie uns die Kopie (z.B. Fax) der Einzahlungsquittung der 
Führerscheinstelle zukommen. Wir können Sie dann rechtzeitig in unserer Planung 
berücksichtigen. Rufen Sie uns zu Terminabstimmungen und offenen Fragen an. 

 
 

Geben Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen persön l i ch  
in der zuständigen Führerscheinstelle Ihres Heimatortes ab. 
 


